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147 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

19. 6.1963 

Regierul).gsvorlage ' 

Bundesgesetz' vom 1963, 
mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
neuerlich geändert wird (6. Vertr;tgsbedien

stetengesetz-Novelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. 
Nr. 86, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 174/1959, BGBl. Nr. 282/1960, BGBl. 
Nr. 165/1961, BGBl. Nr. 186/1962 und BGBl. 
Nr. 117/1963, wird geändert wie folgt: 

1. § lAbs. 3 lit. c hat zu lauten: 

"c) auf wissenschaftliche Hilfskräfte, Demon
stratoren und Vertragsassistenten j" 

,2.§ 1 Abs. 3 lit. e hat zu lauten: 

,',e) auf Personen, die unverhältnismäßig kurze 
,Zeit, wenn auch regelmäßig, oder die nur 
fallweise verwendet werdenj als unver
hältnismäßig kurze Zeit gilt eine Beschäf
tigung im Ausmaße von weniger als einem 
Drittel der für Vollbeschäftigung vorge
schriebenen Wochendienstleistung. Das' zu
ständige Bundesministerium kann jedoch, 
'falls es dienstliche oder örtliche Verhält
nisse erfordern, im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt und dem Bundesmini
sterium für Finanzen auch mit Personen, 
deren Besmäftigungsausmaß unter emem 
Drittel der für V 6llbeschäftigung vorge
schriebenen W ochendienst.1eistung liegt, 
einen Dienstvertrag nach den Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes abschließenj" 

3. Im § 11 Abs. 1 ist die Tabelle der Entloh
nungsgruppen d und e wie folgt zu ergänzen: 

in der Entlohnung,gruppe 
In der d Entlohnungsstufe I e 

Schilling 

21 I 2886'50 I 2282'50 

4. Im § 14 Abs. 1 ist die Tabelle Wie folgt 
zu ergänzen: 

in der Entlohnungsgruppe 
in der Ent-I--,--,----;-----;----=-:.,...:::...--,-----,----

IO:''f.gs- l_p_i --'-.l_p_2_'!..1 _p_,3--,I,-p_4 -.eI_p_5 .... 1_'p_6....!.I_p_7--,-I_p_8_ 
Schilling 

5. § 26 erhält die Bezeichnung Abs. 1. Als 
Abs. 2 ist einzufügen: 

,,(2) In der nach Abs. 1 zu erlassenden Ver
ordnung ist zu bestimmen, daß bei der Anrech
nung von Vordienstzeiten, die im Ermessen des 
Dienstgebers~teht, das Bundeskanzleramt, bei 
der Anrechnung von Behinderungszeiten über
dies das Bundesministerium für Finanzen mitzu
wirken haben. Das Bundeskanzleramt und das 
Bundesministerium für Finanzen haben dabei 
dafür zu sorgen, daß eine gleichmäßige Behand
lung der Vertragsbediensteten im Bereiche sämt~ 
licher Bundesdienststellen gewährleistet ist." 

Artikel 11. 

'Die Bestimmungen des Art.! Z. 3 und 4 sind 
ab dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auch 
auf Vertragsbedienstete anzuwenden, die die Ent
lohnungsstufe 20 vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes erreicht haben, ' 

Artikel III. 

Dieses Bundesgesetzes tritt rückwirkend mit 
1. April 1963 in Kraft. 

Artikel IV. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
jedes Bundesministerium, und zwar insoweit, be
traut, als es oberste Dienstbehörde ist. 
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2 147 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen-

Zu Artikel I Z. 1: 

Das Hochschulassistentengesetz 1962 hat neu 
die Bezeichnung "Vertragsassistenten" für voll
qualifizierte wissenschaftliche Hilfskräfte an 
Hochschulen eingeführt. Es ist notwendig, die 
Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948 über seinen Anwendungsbereich dieser 
neuen Rechtslage anzupassen. Dies soll durch 
einen geänderten Wortlaut des § 1 Abs. 3 lit. c 
geschehen. 

Zu Artikel I Z. 2: 

Die bisherige Fassung des § 1 Abs. 3 lit. e hat 
wiederholt zu Auslegungsschwierigkeiten in' der 
Frage geführt, bis zu welchem Ausmaße die Be
schäftigung eines Bediensteten als "unverhältnis
mäßig kurz" anzusehen ist. Die vorliegende 
Fassung bestimmt nunmehr, daß eine Beschäfti
gung, die unter dem Ausmaß eines Drittels der 
für Vollbeschäftigung vorgeschriebenen Arbeits
zeit liegt, als "unverhältnismäßig kurz" anzusehen 
ist. Um den in manchen Ressorts auftretenden 
dienstlichen und örtlichen SchwierigKeiten zu 
begegnen, soll die Möglichkeit eröffnet werden, 
auch Personen mit einem geringeren Beschäfti
gungsausmaße den Bestimmungen des Vertrags
bedienstetengesetzes 1948 zu unterstellen. 

füllung dieser Forderung wurde den Gewerk
schaften mit Wirkung ab l.Ap~il 1963 in Aus
sicht gestellt. 

Durch - den vorliegenden Entwurf wurde .die 
Zahl der Entlohnungsstufen der Yertragsbedien
steten des Entlohnungsschemas I, Entlohnungs
gruppen d und e, und der Vertragsbediensteten 
des Entlohnungsschemas II um eine Entlohnungs
stufe erweitert. 

Zu Artikel I Z. 5: . 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt;. 
nis vom 17. Oktober 1962 einige Bestimmungen 
der Vordienstzeitenverordnung 1957, die die An
rechnungsbestimmungen für Bundesbeamte ent~ 
hält, a.us formalen Gründen aufgehoben. Im 
Sinne des zitierten Erkenntnisses wurde die ge~ 
setzliche Grundlage für die aufgehobenen Bestim~ 
mungen durch Art. IZ, 3 der 7. Gehaltsgesetz
Novelle geschaffen. Einegleimartige Grundlage 
für die Vertragsbediensteten-V ordienstzeitenver
ordnung enthält Art. 1 Z.5 d.es beiliegenden 
Gesetzentwurfes. 

Zu Artikel II: 

Die Neuregelung soll auch fürVertragsoedien
stete gelten, die die. Voraussetzungen für die 

Zu Artikel I Z. 3 und 4: nunmehr ,vorgesehene weitereVorrückung vor 

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes dem 1. April i 963 erfüllt haben.. . . 

haben in ihrem Forderungsprogramm für das Zu Artikel III: 
Jahr 1963. vorgeschlagen, die Vorrückungsmög-
Iichkeiten der Vertragsbediensteten der niedrig- Die Novelle soll mitl. Apri11963 In Kraft . 
stenEntlohnungsgruppen zu erweitern. Die Er-' treten. 
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